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RS OGH 1968/6/12 5Ob157/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1968

Norm

ABGB §457

WEG 1948 §11

WEG 1975 §21 Abs1

Rechtssatz

Zu den Buchberechtigten, deren Rechte auf den Anteilen des Wohnungseigentümers haften, zählt auch der

Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, dessen Darlehen auf der gesamten Liegenschaft haftet. Zur Löschung des

Wohnungseigentums im Falle der Veränderung der Miteigentumsanteile ist daher auch die Zustimmung des

Wohnhaus-Wiederaufbaufonds als Buchberechtigten erforderlich.
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